
pc personalmarketing gmbh personal consult dr. glaser, glaser und partner 

 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 
 

 
Sehr geehrte MitarbeiterInnen! 
 
Ihre Einsätze auf unterschiedlichen Arbeitsstellen können Sie vielfältigen Gefahren aussetzen.  
Die Beachtung der einschlägigen Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften ist Teil Ihrer 
betrieblichen Pflichten. Richten Sie bitte besonderes Augenmerk auf folgende Punkte. 
 
1. Ordnungsvorschriften 

Gebots und Verbotsschildern, Hinweistafeln, Warn- und Verkehrsschildern an Gebäuden, 
Maschinen und Arbeitsplätzen ist unbedingt Folge zu leisten. 
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2. Verbote und Vorschriften   

Vorschriften und Verbote des Beschäftigerbetriebes wie z.B. Rauchverbot, Alkoholverbot, 
Bekleidungsvorschriften etc., sind strikt einzuhalten. Vorschriftswidrige Anweisungen durch den 
Beschäftiger dürfen nicht durchgeführt werden und müssen umgehend gemeldet werden. 
 

3. Persönliche Schutzausrüstung 
Die persönliche Schutzausrüstung (z.B. Sicherheitsschuhen, Schutzbrillen, Schutzhelm, Gurte, 
usw.) ist bei jedem Arbeitsantritt mitzubringen und gemäß den Anweisungen des Beschäftigers 
und /oder des Dienstgebers zu verwenden. Für mangelhafte oder beschädigte Arbeitsmittel und 
Schutzausrüstungen ist sofort beim Beschäftiger oder beim Dienstgeber Ersatz anzufordern. 
 

4. Arbeitsumfeld und Ordnung am Arbeitsplatz 
Für die Ordnung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsmittel (z.B. Arbeitsumfeld, Werkzeuge oder 
persönliche Schutzausrüstung) und für die Behandlung des Abfalls usw. sind alle Arbeitnehmer 
gemeinsam verantwortlich. Gleiches gilt für den ortsüblichen Umweltschutz. 
 

5. Außergewöhnliche Ereignisse 
Veränderungen der persönlichen Fähigkeiten durch unvorhergesehene Ereignisse  
(z.B. Medikamenteneinfluss, Verletzungen, Führerscheinentzug), sowie andere Umstände, die zu 
Arbeitsunfällen führen können sind unverzüglich dem Vorgesetzten zu melden. 
 

Bitte wenden Sie sich in allen zusätzlichen Fragen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz an Ihren 
Vorgesetzten oder den Sicherheitsbeauftragten bei Ihrem Beschäftiger. 
 
 
 
 
 
 
 
  


